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Erwägungen

E. 9
juin 1992 Mauch Rolf: Ich bin von der Antwort teils befriedigt, teils nicht, aber Diskussion
beantrage ich in Anbetracht des Geschehe- nen nicht mehr. Aber ich kann, glaube ich, eine
kurze Erklä- rung abgeben: Ich bedaure die Intoleranz des Rates, der über Fragen von
staatspolitischem Allgemeininteresse, gesamtschweizeri- schem Interesse-nämlich über die
Schweiz verunglimpfende Aussagen, welche als Ganzes System haben -, eine Diskus- sion
verunmöglicht Präsident: Ich nehme Ihre Erklärung zur Kenntnis. Damit sind alle
dringlichen Interpellationen zum Schweizer Pavillon in Se- villa erledigt Schluss der
Sitzung um 22.10 Uhr La séance est levée à 22 h 10
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